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Betreff: 
 
Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens für den Zweckverband Klärwerk Hüttental-Netphen 
- Satzungsänderung 
- Gebührenkalkulation 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1. die 2. Änderungssatzung zur Satzung des Zweckverbandes "Klärwerk Hüttental-Netphen" lt. Anlage 1 der Vorlage, 
 
2. die Gebührenbedarfsberechnung lt. Anlage 2 der Vorlage mit die Folge, die seit 1998 geltenden Gebührensätze von 
3,95 DM/m3 (2,02 Euro) zu berechnendenFrischwassers für Schmutzwasser und 1,75 DM/m2 (0,89 Euro) für bebaute und 
befestigte Grundstücksfläche für Niederschlagswasser haben auch für das Jahr 2001 Bestand, 
 
3. die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens für den Zweckverband "Klärwerk Hüttental-Netphen" ab 
01.01.2001. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




